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Friedhof Windisch 
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Der Friedhof Windisch ist eine Gemeinschaftsanlage. Er ist ein öffentlicher Erholungsraum 
für trauernde Angehörige und Bürger*innen. 
 

Der Friedhof soll mit seinem einheitlichen Bild ein Ort der Ruhe, der Besinnung und der Be-
gegnung sein. Grabzeichen und Grabflächen sind Teil des Erscheinungsbildes. 
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Alle wichtigen Informationen finden Sie im „Bestattungs- und Friedhofreglement und Fried-

hofordnung“ sowie der „Wegleitung zum Bestattungs- und Friedhofreglement“ und der 
„Gebührenordnung“. 

 

 
 
Haupteingang der Reformierten Kirche 
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Reihengräber für Erdbestattungen 
 

 
 
 

 



 

 

5 / 19 

 
 

 

 



 

 

6 / 19 

Reihengräber für Urnenbestattungen 
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Urnenplattengräber 
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Gemeinschaftsgrab für die Beisetzung der Asche 
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Plattengräber / Urnenhof V 
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Platten für eine Beisetzung 

 

 

 
Platten für zwei Beisetzungen 
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Kindergräber für Erdbestattungen bis 8 Jahre 
 

 
 

 

Kindergräber für Urnenbestattungen bis 8 Jahre 
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Unbenannte Grabstelle für früh verlorene Kinder 
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Die Angehörigen können für ein früh verlorenes Kind eine Blume auf dem Stein aussuchen. 

Die gewählte Form wird dann ausgefüllt (s. Beispiel vorne links).  
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Gemeinschaftsgrab Urnenhof VI (keine neuen Grabplätze mehr vorhanden) 

 

 
 

Namenlosengrab (keine neuen Beisetzungen mehr möglich) 
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Auf dem Friedhof stehen drei Räume mit Katafalken für die Aufbahrung zur Verfügung. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeitenden der Gemeindekanzlei. 
 

Wir verweisen auf die gesetzlichen Grundlagen, welche über die Kanzlei bzw. über 
www.windisch.ch bezogen werden können: 

 Bestattungs- und Friedhofreglement und Friedhofordnung 
 Wegleitung Bestattungs- und Friedhofreglement 
 Gebührenordnung 

 

 
 
GEMEINDEKANZLEI 
Friedhofwesen 


